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der 25 in Heimen aufgewachsenen Kinder sind
16 Polen (Meran) inbegriffen, die in deutschen
Waisenhäusern erzogen worden sind. Diese Gruppe
hat ein besonderes Schicksal durchgemacht. Ein
Kind aus Warschau wurde 1939 von einem älteren
Fräulein auf der Strasse gefunden und wurde von
ihr aufgezogen. Seine Herkunft und seinen
Namen wissen wir nicht, es bekam den Namen des
Fräuleins. Da sie aber arbeiten ging, blieb es

meist auf der Strasse und konnte von ihr nicht
mehr weiter betreut werden.

Vom psychischen Befinden der Kinder.

Wenn wieder neue Grüpplein Kinder im Bahnhof

Trogen eintreffen, ist man jedesmal erstaunt
über ihr Aussehen, weil man schon wieder
vergessen hat, wie es bei den vorhergehenden war.
Alle, die mit Kriegskindern zu tun haben, kennen

deren altklugen, hilflosen, traurigen
Gesichtsausdruck, ihre leicht vornübergeneigte Haltung
mit den hängenden Armen und den schlaffen
Gelenken. Viele haben einen auffallend grossen
Bauch. Bunt zusammengewürfelt ist das Kleiderzeug,

und die Schuhe sind oft unvorstellbar
zerlöchert und deformiert. Die Haare sind glanzlos,
verklebt, bei nicht wenig Kindern mit Nissen
besät. Manchmal sind auch die Hände wegen der
Krätze zerkratzt, und in den eisten Tagen und
Wochen laufen die Näslein, die geputzt zu werden
nicht gewöhnt sind. Viele Kinder sind in den
ersten Wochen bis Monaten motorisch und psychisch
stark unruhig. Sie können nicht stillsitzen, nicht
ruhig laufen, sondern rennen immer, fallen und
stossen sich mit ihren ungeschickten und unkoor-
dinierten Bewegungen. Ihre Affekte können sie
nicht für sich behalten und beherrschen, sie weinen

leicht, können plötzlich durchdringend
kreischen oder im Lachen nicht mehr innehalten. Bei
keiner Tätigkeit verweilen sie lange genug, um

sie zu einem richtigen Abschluss zu bringen. Auch
ihr Spiel, wenn sie überhaupt spielen, nimmt keinen

geordneten Verlauf, sondern ist häufigem
Wechsel unterworfen, wobei auch hier
ungehemmte Affekte und Aggressionen zum
Ausdruck kommen. Es gibt Kinder, die überhaupt
nur «Bewegungsspiele» machen können und ein
grosses Bedürfnis danach haben. Sie rennen, laufen,

schweifen planlos herum oder fahren selbst
verbotenerweise mit Leiterwagen und andern
Fahrzeugen ohne auf Gefahr zu achten. Daneben
werden «Rollenspiele» gespielt, d. h. hauptsächlich
Kriegsspiele: Kampfszenen, Darstellung von
Erschliessungen oder Misshandlungen, Schwarzhandel,

Schwarz-über-die-Grenze-gehen u. a. Ein
anderes Zustandsbild bietet das passive, stille
teilnahmslose Kind, das allein in einer Ecke sitzt und
ohne Lächeln dem Spiel der andern zusieht. Kein
Spielzeug vermag sein Interesse zu wecken. Aeltere
Kinder können zu Beginn auch eine trotzige
Unzulänglichkeit zeigen, hinter der eine um so grössere

Hilflosigkeit sich versteckt.

Diese Zustandbilder, die wir in allen Gruppen
bei vielen Kindern in mehr oder weniger starkem
Ausmass beobachten konnten, sind auf verschiedene

Ursachen zurückzuführen. Sicherlich spielt
der körperliche Zustand (chronische Unterernährung,

Vitaminmangel, unharmonische Entwicklung)

eine grosse Rolle. Körperliche und seelische
Zustände hängen bei den Kindern eng zusammen.
Jede Mutter weiss ja, dass die ersten Anzeichen
einer körperlichen Störung oder Krankheit bei
ihrem Kind zuerst durch ein verändertes psychisches

Verhalten sich bemerkbar macht. Die
Schweizermutter sagt: «es mudert». Darunter
versteht sie Unruhe, Gereiztheit, Unlustäusserungen,
Unzufriedenheit, Weinerlichkeit,, übertriebenes
Anschlussbedürfnis, kurz, mangelndes seelisches
Gleichgewicht. (Fortsetzung folgt.)

Vereinigung der Heimleiter des Kantons Bern

Hauptversammlung
vom 21. Januar 1948 im Hotel Metropol in Bern.

Präsident Joh. B ü r g i, Grube, konnte eine
stattliche Zahl von Heimleitern und Heimleiterinnen

begrüssen, unter denen sich auch Herr
Baumann befand, der das Jubiläum 25j ähriger Tätigkeit

feiern kann. Als Protokollführer amtete der
neue Sekretär W. Röthlisberger, Oberbipp, während

der bisherige, Jakob Wirth, Köniz, in
Zukunft das Kurswesen betreuen wird.

Die Behandlung der Traktanden rief einer
lebhaften Diskussion. Bei der Orientierung über
die Staatsbeiträge 1949 zeigte es sich, dass die
Aufklärung der massgebenden Persönlichkeiten
nötig ist und auch nicht ohne Erfolg bleibt, aber
es sollte doch erreicht werden können, dass die
Kosten des Schulbetriebes vom Staat übernommen

werden und ferner die Zuwendungen an die
Heime im Budget zu verankern sind. Es ist ein
unhaltbarer Zustand, wenn einzelne Heimleiter
oder die Vereinigung der Heimleiter immer wie¬

der um Zuwendungen betteln müssen. Präsident
Bürgi wies darauf hin, dass es, um die Bedürfnisse

der einzelnen Heime abzuklären, nötig sein
wird, auch in diesem Jahre Erhebungen durchzuführen.

Die Aussprache zu Traktandum 3, Pro Infir-
mis: Stellungnahme zu den Vorschlägen des
Hilfsverbandes für Schwererziehbare betreffend
Bundessubvention, Kostgeldfrage, Psychiater,
heilpädagogisch gebildetes Personal, zeigte, dass ein
gesamtschweizerisches Vorgehen die regional sehr
verschiedenen Verhältnisse zu wenig berücksichtigen

kann. In der Diskussion äusserten sich vor
allem die Herren Bircher, Anker, Lüthi, Wirth,
Müller, Baumann, Dubach. Der eindeutige Wille
der Mitglieder ging dahin, dass der Vorstand in
Fühlungsnahme mit der Sekretärin des SHfS die
Fragen abklären sollte und den Berner Standpunkt

darlegen.

Wertvolle Anregungen und Hinweise brachte
die Aussprache über die Kurse für: a) Personal,
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b) für Vorsteher und Lehrer. Es zeigte sich, dass
sie einem grossen Bedürfnis entsprechen.

Die Behandlung der Traktanden bewies, wie
sehr sich Präsident und Vorstand für die Belange
der Vereinigung und damit jedes einzelnen
Mitgliedes einsetzen und wie dankbar von Seiten der
Mitglieder diese grosse Arbeit anerkannt wird.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen erwartete
ein besonderes «Dessert», wie Präsident Bürgi
verheissen hatte, die Versammlungsteilnehmer,
indem Verwalter Bächler, Uetikon, in prächtigen,
teils farbigen Lichtbildern die Hollandreise wieder
aufleben Hess. Herzlich sei ihm dafür gedankt
sowie auch Herrn und Frau Bürki für die im
Bürgerlichen Waisenhaus gewährte Gastfreundschaft.

rw.

Haftung aus Hausgewalt.
(Aus dem Bundesgericht.)

Im Sommer 1944 brannten auf einer Alp in
Graubünden eines Nacht ein Stall und eine Sennhütte

ab. Der Verdacht lenkte sich sogleich auf die
22jährige geisteskranke Tochter eines Ehepaars,
das während der Ferien in einer Pension wohnte.
Es ergab sich, dass sie die Nacht in jenem Stall
zugebracht hatte, doch wurde wegen ihrer
Unzurechnungsfähigkeit die Strafuntersuchung eingestellt.

Der Eigentümer des Stalles belangte den
Vater der Kranken auf Schadenersatz, gestützt
auf Art. 333 des Zivilgesetzes:

Verursacht ein geistesschwacher oder
geisteskranker Hausgenosse einen Schaden, so
ist das Familenhaupt dafür haftbar, insofern
es nicht darzutun vermag, dass es das übliche
und durch die Umstände gebotene Mass von
Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet hat.

Das Familienhaupt ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass aus dem Zustande eines geistes-
weder für diesen selbst noch für andere
Gekranken oder geistesschwachen Hausgenossen
fahr oder Schaden erwächst.

Nötigenfalls soll es bei der zuständigen
Behörde zwecks Anordnung der erforderlichen
Vorkehrungen Anzeige machen.
Die Schadenersatzklage wurde vom Bezirksgericht

Zürich gutgeheissen. Das Zürcher
Obergericht wies die Klage ab mit der Begründung,
nach dem bisherigen Verhalten der Kranken habe
ihr Vater nur mit Handlungen harmloser Art zu
rechnen brauchen und deshalb die Gefahr einer
Brandstiftung nicht voraussehen können. Auf die
Berufung des Klägers hatte das Bundesgericht (II.
Zivilabteilung) in letzter Instanz zu entscheiden.

Die Haftung des Familienhauptes tritt nach
Art. 333 Abs. 1 nur dann ein, wenn es «das
übliche und durch die Umstände gebotene Mass von
Sorgfalt» in der Beaufsichtigung nicht angewandt
hat; Absatz 2 fügt hinzu, dass aus dem Zustande
Geisteskranker weder Gefahr noch Schaden
erwachsen darf,

Die Kranke war seit 1934 in der AnstaU Burg-
hölzli wegen unheilbarer Schizophrenie interniert,
wobei sie zeitweise von der Familie in
Hauspflege genommen worden war. Die Krankheit
führte manchmal zu Erregungszuständen, in
denen sie Kinder belästigte, Gegenstände vom vierten

Stock der elterlichen Wohnung zum Fenster
hinauswarf oder nächtlich herumstreifte. Sie war
nie als geheilt entlassen worden. Die
Anstaltsdirektion hatte 1942 Bedenken gegen die
Hauspflege geäussert und die Patientin dem Beklagten
«auf eigene Verantwortung» für die Ferien
überlassen mit dem Hinweis: «Die Bedenken, die
ärztlicherseits anzubringen sind, sind Ihnen ja
bekannt». Bei diesem Tatbestand kann nicht
angenommen werden, der Beklagte habe das gebotene
Mass von Sorgfalt angewandt, und wenn das
obergerichtliche Urteil bemerkt, es sei nicht einzusehen,

wie die Aufsicht hätte gestaltet werden können,

so ergibt sich daraus der Schluss, dass die
Kranke die Anstalt nie hätte verlassen sollen.

Die Rechtsprechung behandelt die Haftung des

Familienhauptes als Haftung aus Verschulden und
lässt ihm damit den Entlastungsbeweis offen, dass
der Schaden nicht voraussehbar war. In dieser
Hinsicht kann der Auffassung des Obergerichtes
nicht zugestimmt werden, dass die Kranke bisher
harmlos gewesen sei, denn das Werfen von
Gegenständen aus dem vierten Stock hätte sehr wohl
Passanten auf der Strasse gefährden können. Bei
einer Kranken, die derart hemmungslos von den
Impulsen des Augenblicks beherrscht wird und die
möglichen Folgen ihrer Handlungsweise nicht zu
ermessen vermag, war auch die Gefahr einer
Brandstiftung nicht von vornherein ausgeschlossen.

Der Beklagte hat den Entlastungsbeweis um
so weniger leisten können, als er von der
Anstaltsdirektion noch ausdrücklich auf das von ihm
übernommene Risiko aufmerksam gemacht worden
war.

Die Berufung des Klägers wurde in dem Sinne
begründet erklärt, dass das obergerichtliche Urteil
aufgehoben, die Klage grundsätzlich geschützt
und die Sache zur Festsetzung des Schadens an
das Obergericht zurückgewiesen wurde (Urteil
vom 23. September 1948).

Kurse

Schwei«. Ililfsverband f. Schwererziehbare
Fortbildungskurs für Gärtnermeister

am 7. und 8. März 1949.

Das eidg. Prüfungsreglement für Gärtner hat
soeben seine definitive Fassung erhalten. Damit ist
die endgültige Grundlage geschaffen worden für
die Ausbildungsarbeit unserer Lehrmeister in
diesem Beruf. Um sie mit allen Voraussetzungen
bekanntzumachen, ladet sie die Weiterbildungskommission

unseres Verbandes wieder zu einem Kurs
ein nach folgendem Programm. Er ist so angelegt,
dass zur gegenseitigen Aussprache über alle
Probleme unserer Anstaltstätigkeit reichlich Gelegenheit

besteht.

Kcehb fragen

60


	Vereinigung der Heimleiter des Kantons Bern : Hauptversammlung vom 21. Januar 1948 im Hotel Metropol in Bern

